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Verordnung nach den alten Richtlinien auf Muster 16 
 

 
 
1. Hier ein Beispiel zum Vergleich,  wie derzeit auf dem „alten“ Verordnungs-

vordruck - Muster 16 - die Verordnung erfolgt. 
2. Die beiden Funktionsstörungen sind auch auf Muster 16 (alt) darstellbar, das 

Minimalziel einer aussagekräftigen Heilmittelverordnung lässt sich bei diesem 
Beispiel daher auch so erreichen. 

3. Deutlich wird aber, dass mehr Platz für Informationen nicht zur Verfügung steht. 
Verordnende Ärzte stehen daher häufig vor dem Problem, wie sie die Ihrer 
Meinung nach wesentlichen Informationen an den Therapeuten weiterleiten 
können. 

4. Die Abbildung einer Heilmitteltherapie als beispielsweise gestufter Prozess 
gelingt auf Muster 16 nicht. 

5. Auch die gesetzlich geforderten Regelungen bei „Wiederholungsverordnun-
gen“ im Sinne einer entsprechenden Rückmeldung des Therapeuten ließe 
sich auf Muster 16 - wenn überhaupt -, dann nur unzureichend gestalten. 

 
 



Verordnung von Maßnahmen der Physikalischen Therapie
(Muster 13)

1. Die Verordnung erfolgt ausschließlich auf dem vereinbarten Vordruck. Die

Vordrucke müssen vollständig ausgefüllt werden. Verordnungsfähig sind aus-

schließlich jene Maßnahmen, die in den Heilmittelrichtlinien genannt werden. In

der Verordnung sind die Maßnahmen der Physikalischen Therapie eindeutig

zu bezeichnen.

Die Indikation für die Verordnung von Maßnahmen der Physikalischen Therapie

ergibt sich nicht aus der Diagnose allein, sondern nur dann, wenn die Schädi-

gung/Funktionsstörung eine Anwendung von Physikalischer Therapie notwen-

dig machen.

2. Nach einer Erstverordnung gilt jede Verordnung zur Behandlung derselben

Diagnose als Folgeverordnung. Dies gilt auch, wenn sich unter der Behandlung

die Leitsymptomatik ändert und unterschiedliche Maßnahmen der Physikali-

schen Therapie zum Einsatz kommen. Sofern ein neuer Regelfall beginnt (vgl.

Nr. 4), ist wieder mit einer Erstverordnung zu beginnen.

Das Feld „Behandlungsbeginn spätest. am“ ist nur auszufüllen, wenn die Be-

handlung nicht innerhalb von 10 Tagen nach Ausstellung der Verordnung be-

gonnen werden soll.

3. Die Verordnung der Heilmittelerbringung außerhalb der Praxis des Therapeu-

ten, insbesondere in Form eines Hausbesuches, ist ausnahmsweise nur dann

zulässig, wenn der Patient aus medizinischen Gründen den Therapeuten nicht

aufsuchen kann bzw. sie aus medizinischen Gründen zwingend notwendig ist.

4. Eine Verordnung von Maßnahmen der Physikalischen Therapie im Regelfall

liegt dann vor, wenn die Auswahl zwischen der im jeweiligen Abschnitt des

Heilmittelkataloges angegebenen Heilmitteln getroffen wird und die dort festge-

legte Verordnungsmenge je Diagnose nicht überschritten wird. Rezidive oder

neue Erkrankungsphasen können die Verordnung von Maßnahmen der Physi-

kalischen Therapie als erneuten Regelfall auslösen, wenn nach einer kontinu-

ierlichen Heilmittelanwendung ein behandlungsfreies Intervall von mehr als 6
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Wochen abgelaufen ist. Heilmittel im Regelfall in der Physikalischen Therapie

können verordnet werden als

- vorrangiges Heilmittel

- optionales Heilmittel

- ergänzendes Heilmittel

- standardisierte Heilmittelkombination.

„Standardisierte Heilmittelkombinationen“ können allerdings nicht als Lang-

fristverordnung verordnet werden.

5. Verordnungen, die über den Regelfall hinausgehen:

- Lässt sich in Ausnahmefällen mit der nach Maßgabe des Heilmittel-

kataloges bestimmten Verordnungsmenge im Regelfall die Behandlung

nicht abschließen, bedürfen alle weiteren Verordnungen der besonde-

ren Begründung ggf. mit prognostischer Einschätzung.

- Begründungspflichtige Verordnungen sind der zuständigen Kranken-

kasse vor Fortsetzung der Therapie zur Genehmigung vorzulegen. Ver-

zichtet eine Krankenkasse auf die Vorlage, informiert sie darüber

schriftlich die Kassenärztliche Vereinigung.

6. Die gleichzeitige Verordnung mehrerer Maßnahmen der Physikalischen The-

rapie ist nur dann ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich, wenn durch sie

ein therapeutisch erforderlicher Synergismus erreicht wird.

7. Bei gegebener Indikation richtet sich die Auswahl der zu verordnenden Maß-

nahmen der Physikalischen Therapie nach dem jeweils therapeutisch im Vor-

dergrund stehenden Behandlungsziel.

- Vorrangig soll eine im Heilmittelkatalog als „vorrangiges Heilmittel“ (A)

genannte Maßnahme zur Anwendung kommen.

- Ist dies aus in der Person des Patienten liegenden Gründen nicht mög-

lich, kann alternativ ein im Heilmittelkatalog genanntes „optionales

Heilmittel“ (B) verordnet werden.
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- Zusätzlich zu einem „vorrangigen Heilmittel“ (A) oder „optionalen Heil-

mittel“ (B) kann ein im Heilmittelkatalog genanntes „ergänzendes Heil-

mittel“ (C) verordnet werden.

- Liegen bei derselben Diagnose mehrere gleichrangige Schädigun-

gen/Funktionsstörungen vor, ist dennoch lediglich die gleichzeitige

Verordnung von maximal zwei Heilmitteln je Abschnitt des Heilmittel-

kataloges ggf. mit dem zugehörigen ergänzenden Heilmittel zulässig o-

der nach dem Heilmittelkatalog ist eine „standardisierte Heilmittelkom-

bination“ (D) indiziert.

- „Standardisierte Heilmittelkombinationen“ (D) dürfen nur verordnet wer-

den, wenn der Patient bei komplexen Schädigungsbildern einer intensi-

veren Heilmittelbehandlung bedarf und die therapeutisch erforderliche

Kombination von drei oder mehr Maßnahmen synergistisch sinnvoll ist,

wenn die Erbringung dieser Maßnahmen in einem direkten zeitlichen

und örtlichen Zusammenhang erfolgt und der Patient aus medizinischer

Sicht geeignet ist.

- Die gleichzeitige Verordnung einer „standardisierten Heilmittelkombi-

nation“ (D) der Physikalischen Therapie mit einem weiteren Einzelheil-

mittel der Physikalischen Therapie ist nicht zulässig.

- Die gleichzeitige Verordnung eines „vorrangigen Heilmittels“ (A) und

eines „optionalen Heilmittels“ (B) bei derselben Schädigung ist nicht

zulässig.

- Die gleichzeitige Verordnung von Heilmitteln in der Physikalischen The-

rapie, Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie und Ergotherapie ist bei

entsprechender Indikation zulässig.

8. Sofern Einzeltherapie medizinisch nicht zwingend geboten ist, ist wegen grup-

pendynamisch gewünschter Effekte bzw. im Sinne des Wirtschaftlichkeitsge-

botes Gruppentherapie zu verordnen.
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Beispiel Wirbelsäulenerkrankung 

 

 
 

1. Beispiel für eine der häufigsten Rezepturen im Heilmittelbereich. 
2. Der Aufwand gegenüber der Rezeptur auf Muster 16 ist nicht viel größer, da die gängige 

Diagnose-Bezeichnung im gewohnten Sprachgebrauch auch zukünftig möglich ist. 
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Beispiel Wirbelsäulenerkrankung 

 

 
 

1. Beispiel für eine häufige Funktionsstörung die einer frequenzintensiven Behandlung bedarf, um 
das Therapieziel schnell zu erreichen. 

2. Daher tägliche Therapieempfehlung. Heute ein Terminproblem, daher lohnt sich ein Gespräch 
mit Ihrem Therapeuten, um für solche Situationen Therapiekapazität vorzuhalten. 
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Beispiel Wirbelsäulenerkrankung 
 

 

 
 
1. Beispiel einer bisher nicht möglichen Rezeptur auf einem Verordnungsvordruck. 
2. Hier bestehen zwei gleichrangige Funktionsstörungen, die der so verordnende Arzt 

durch die hintereinander geschaltete Durchführung von KMT und KG intensiv 
behandeln lassen möchte. Massagetherapie ist hier nicht als kurzzeitiger Einsatz von 
wenigen Massagegriffen im Rahmen der KG zu verstehen, sondern als ein 
vollständig zu erbringendes, eigenständiges Heilmittel. 
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Beispiel Wirbelsäulenerkrankung 
 Darstellung eines Behandlungsverlaufes 

 
 

 
 

1. Beispiel für eine Rezeptur, bei der der verordnende Arzt sich eng an den Text des Kataloges 
angelehnt hat. 

2. In diesem Fall bedingen die zwei gleichrangigen Funktionsstörungen – „Schmerz und 
Muskelschwäche“ - die Auswahl von zwei Heilmitteln (hier 2x vorrangiges Heilmittel – KG für 
„Schmerz“ und KG-Gerät für „Fußheberschwäche“) 

3. Hier wurde ein vorzeitiger Therapiebeginn angegeben, beispielsweise um nicht eine 10 tägige 
Therapiepause zu riskieren. 

4. Hinweis: Eigenübungsprogramm erlernen = häufig ein wichtiges Therapieziel! 
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1. Beispiel für Rezeptur – im gewohnten Sprachgebrauch bei zwei Funktionsstörungen. 
2. Behandlung muss spätestens am 25.05.2001 beginnen, da das Feld (Behandlungsbeginn 

spätestens am:) nicht ausgefüllt wurde. 
3. Beispiel für eine mengenmäßig nicht ausgeschöpfte Folgeverordnung. 
4. Ein Beispiel für eine Konkretisierung der Therapieziele. Hierbei soll die Funktions-störung 

des „Schmerzes“ – gekennzeichnet durch den gängigen Begriff der Lumbo-ischialgie – durch 
den Einsatz des ergänzenden Heilmittels „Stangerbad“, die Funktions-störung der aktiv 
verbesserbaren Kraft der Fußhebermuskulatur durch den Einsatz des vorrangigen Heilmittels 
„KG“ behandelt werden. 
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1. Im Katalog ist bei dieser Diagnose eine 2. Folgeverordnung im Regelfall nicht vorgesehen, 
daher handelt es sich hier um eine Verordnung „außerhalb des Regelfalles“  

2. Die Funktionsstörung „Fußheberparese (K.Gr. 3-4)“ bedingt die Verordnung des vorrangigen 
HM „KG“. Mit diesem HM kann auch die Funktionsstörung „Schmerz“ – gekennzeichnet durch 
den Begriff „Lumboischialgie“ – behandelt werden. Durch die Formulierung „belastungs- und 
haltungsinduziert“ wird deutlich, dass der Schmerz eher in den Hintergrund getreten ist und 
diese Funktionsstörung daher nicht gleichrangig neben der Fußheberparese mit einem 
zweiten HM behandelt werden muss.  

3. Die bei Verordnungen „außerhalb des Regelfalls“ erforderliche medizinische Begründung 
bezieht sich auf das angestrebte Therapieziel und wird in diesem Fall durch zwei weitere 
Meinungen (des Neurologen und Therapeuten) gestützt. 
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 Beispiel Wirbelsäulenerkrankung 
Beispiel für die Darstellung eines Behandlungsverlaufes 

 
 

 
 

3. Beispiel für die Verordnung einer „standardisierten Heilmittel-Kombination“ bei Fortbe-
stehen mehrerer Funktionsstörungen, z.B. nach Abschluß einer Reha-Maßnahme. 

4. Bei der Elektrostimulationstherapie sollte immer ein Hinweis auf die Prognose dieser 
Maßnahme erfolgen. 

5. Im Katalog findet man diese Indikation unter „Bandscheibenoperation – späte 
Behandlungsphase - (7. – 12. Woche, S. 17/18). Die Rezeptur erfolgt im gewohnten 
Sprachgebrauch und nicht durch wortgetreue 1 zu 1 Übernahme des Katalogtextes.  

6. In diesem Beispiel werden die Einzelelemente der „standardisierten Heilmittel-
Kombination“ genau benannt. Hierauf kann der verordnende Arzt auch verzichten, wobei 
er dem Therapeuten dann die Auswahl überlässt. (mindestens 3 Elemente müssen 
durchgeführt werden, Leistung wird pauschal vergütet) 
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3. Beispiel für eine Folgeverordnung nach Durchführung einer Behandlung mit „standardisierter 

Heilmittel-Kombination“. 
4. Elektromyostimulationsgeräte (EMS-Geräte) können als Hilfsmittel zeitbegrenzt ärztlich 

verordnet werden und werden dann zumeist vom Therapeuten mit den entsprechenden 
Einzelimpulsen programmiert. 

5. Im vorliegenden Beispiel wurde in Abhängigkeit von den jeweils zwei unterschiedlichen 
Funktionsstörungen das vorrangige Heilmittel-A = KG bei Muskeldysbalance- u. –insuffizienz mit 
dem ergänzenden Heilmittel-C = „Elektrostimulation n. Best. d. Reizparameter“ kombiniert. 
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Beispiel Wirbelsäulenerkrankungen 
 

 

 
 

1. Beispiel für eine seltene Indikation mit Patientengefährdungspotential bei nicht sachgerechter 
Therapieausführung. 

2. Enger Kontakt bei dieser Funktionsstörung zwischen verordnendem Arzt und Therapeut 
erforderlich. 
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Beispiel Wirbelsäulenerkrankung 
 

 

 
 

1. Beispiel für die Verordnung einer standardisierten Kombination mit dem ärztlichen Hinweis – 
möglichst Chirogymnastik – auch wegen des hieraus regelmäßig ableitbaren 
Eigenübungsprogrammes. 

2. Der verordnende Arzt lässt die Auswahl der Einzelelemente der Kombination allerdings 
bewusst offen. 
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 Beispiel Unfall-Gelenk- und Wiederherstellungschirurgie 
 

 

 
 

Beispiel für eine nicht zulässige Verordnung 
 

1. Langfristverordnungen im Regelfall können bei dieser Diagnose nur bis 6 Monate nach OP 
verordnet werden. Solche Hinweise findet man regelmäßig v.a. in diesem Indikations-
spektrum.  

2. In solchen Fällen kann sinnvoller Weise auf die Diagnose: „Chronische Erkrankung des 
Schulter- und Ellenbogengelenkes, traumatisch (s. 52 des Kataloges)“ ausgewichen werden. 
Hierbei kann in der vorgesehenen Zeile (ggf. wesentliche Befunde) auf dem Verordnungs-
vordruck durchaus auf die mittlerweile fast 2 Jahre zurückliegende Fraktur hingewiesen 
werden. 

3. Die Auswahl der Heilmittel erfolgte allerdings – in Anlehnung an die Leitsymptomatik - auch in 
diesem Beispiel in richtiger Weise. 
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Beispiel Gelenk- und Weichteilerkrankung 
 

 

 
 

1. Beispiel für eine Verordnung außerhalb des Regelfalles. Die medizinische Begründung zur 
Verordnung außerhalb des Regelfalles wird schon in der Diagnose- und Leitsymptomatik-
Beschreibung vorbereitet. 

2. Eine positive prognostische Einschätzung mit Darstellung von eingeschränkten Fähigkeiten 
erleichtern dem MDK die Einschätzung des Störungsbildes. 
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Beispiel Erkrankungen der Atmungsorgane 
 

 

 
 

1. Beispiel für eine Langfristverordnung im Regelfall. 
2. Hausbesuch erforderlich aus medizinischen Gründen (erhöhte generelle Infektanfälligkeit) 
3. KG-Mukoviscidose gehört als Heilmittel zur „allgemeinen KG“ 
4. Die heiße Rolle ist häufig das einzig mögliche Therapiemittel zur flexiblen Applikation von 

Wärmetherapie, daher in diesem Versorgungsspektrum sehr sinnvoll. 
5. Hinweis auf Eigentherapie – da Sekretlockerung und –verflüssigung sowie Branchospasmolyse 

hierüber regelmäßig erfolgt. Notwendige Hilfsmittel- und Arzneimittelverordnung geht einer 
solchen Möglichkeit voraus. 
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Beispiel für neurologische Erkrankungen 
 

 

 
 

1. Beispiel für eine Erkrankung bei der eine Langfristverordnung im Regelfall vorgesehen ist.  
2. Der Arzt hat in diesem Fall 12 Behandlungen verordnet. Das Zeitintervall bis zur nächsten 

Befund- und Therapiekontrolle des Arztes wird hierdurch - wie auch im Beispiel 5.2 - 
vorgegeben.  

3. Die Darstellung der Indikation ist zwar nicht wortgleich mit dem Katalog, enthält aber die für die 
Verordnung notwendigen Angaben der Diagnose und Funktionsstörung. Beim Ausfüllen 
von Verordnungsvordrucken kann der verordnende Arzt daher auch weiterhin seinen 
individuellen Sprachgebrauch einsetzen, solange die notwendigen Angaben berücksichtigt 
werden. 
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1. Beispiel für die Wahl eines optionalen Heilmittels: „KG“ anstelle des vorrangigen HM: „KG 
nach Bobath, Vojta, PNF“. Ein Grund hierfür könnte darin bestehen, dass es am Wohnort des 
Patienten keinen Therapeuten gibt, der die erforderliche Qualifikation zur Leistungserbringung 
des im Katalog aufgeführten vorrangigen Heilmittels hat. 

2. Im neurologischen Versorgungsspektrum wurde auf die Definition von standardisierten 
Kombinationen verzichtet. Daher sieht der Katalog hier vor, bei komplexen Schädigungen 
weitere 2 Heilmittel (vorrangig oder optional oder ergänzend) neben der Krankengymnastik 
ohne besondere med. Begründung zu ermöglichen. Dies erfolgt hier beispielhaft in 
Anlehnung an die Funktionsstörungen – Störungen der Trophik und Ödeme – durch die 
Verordnung von MLD und CO2-Bädern, zusätzlich zur Krankengymnastik. 

 



Verordnung von Maßnahmen der Stimm-, Sprech-
und Sprachtherapie (Muster 14)

1. Die Verordnung erfolgt ausschließlich auf dem vereinbarten Vordruck. Der

Vordruck muss vollständig ausgefüllt werden.

2. Vor der Erstverordnung einer Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie ist eine

Eingangsdiagnostik notwendig. Bei der Eingangsdiagnostik sind störungsbild-

abhängig die im Kapitel IV Nr. 19 der Heilmittelrichtlinien aufgelisteten Maßnah-

men durchzuführen, zu veranlassen oder zeitnah erhobene Fremdbefunde he-

ranzuziehen.

Bei Nichterreichen des individuell angestrebten Therapiezieles ist eine weiter-

führende Diagnostik erforderlich, die entscheidungsführend ist für die ggf. not-

wendige Einleitung operativer, psychotherapeutischer oder rehabilitativer Maß-

nahmen bzw. für die mögliche Beendigung oder Fortsetzung einer Stimm-,

Sprech- und Sprachtherapie.

3. Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie dürfen bei Kindern

nicht verordnet werden, wenn an sich störungsbildspezifische sonderpäda-

gogische/heilpädagogische Maßnahmen zur Beeinflussung einer Sprachstö-

rung geboten sind. Sind sprachheilpädagogische Maßnahmen nicht durchführ-

bar, dürfen Maßnahmen der Sprachtherapie nicht an deren Stelle verordnet

werden. Neben sprachheilpädagogischen Maßnahmen darf die Stimm-,

Sprech- und Sprachtherapie nur bei entsprechender medizinischer Indikation

verordnet werden.

4. Nach einer Erstverordnung gilt jede Verordnung zur Behandlung derselben

Diagnose als Folgeverordnung. Dies gilt auch, wenn sich unter der Behandlung

die Leitsymptomatik ändert und unterschiedliche Heilmittel zum Einsatz kom-

men. Sofern ein neuer Regelfall beginnt (vgl. Nr. 7), ist wieder mit einer Erst-

verordnung zu beginnen.

Das Feld „Behandlungsbeginn spätest. am“ ist nur auszufüllen, wenn die Be-

handlung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Ausstellung der Verordnung be-

gonnen werden soll.
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5. Die Verordnung der Heilmittelerbringung außerhalb der Praxis des Therapeu-

ten, insbesondere in Form eines Hausbesuches, ist ausnahmsweise nur dann

zulässig, wenn der Patient aus medizinischen Gründen den Therapeuten nicht

aufsuchen kann bzw. wenn sie aus medizinischen Gründen zwingend notwen-

dig ist.

6. Die gleichzeitige Verordnung mehrerer Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und

Sprachtherapie ist nur dann ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich, wenn

durch sie ein therapeutisch erforderlicher Synergismus erreicht wird.

7. Eine Verordnung von Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie im

Regelfall liegt dann vor, wenn die Auswahl zwischen den im jeweiligen Ab-

schnitt des Heilmittelkataloges angegebenen Heilmitteln getroffen wird und die

dort festgelegten Verordnungsmengen je Diagnose nicht überschritten wird.

Rezidive oder neue Erkrankungsphasen können die Verordnung von Maßnah-

men der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie als erneuten Regelfall auslösen,

wenn nach einer kontinuierlichen Heilmittelanwendung ein behandlungsfreies

Intervall von mehr als 12 Wochen abgelaufen ist.

8. Sofern Einzeltherapie medizinisch nicht zwingend geboten ist, ist wegen grup-

pendynamisch gewünschter Effekte bzw. im Sinne des Wirtschaftlichkeitsge-

botes Gruppentherapie zu verordnen.

9. Die gleichzeitige Verordnung von Heilmitteln in der Stimm-, Sprech- und

Sprachtherapie, Physikalischen Therapie und Ergotherapie ist bei entsprechen-

der Indikation zulässig.



Störungen der Sprache nach Abschluß der Sprachentwicklung 

 

 
 



 

 
 



Störungen der Sprache vor Abschluß der Sprachentwicklung 
 

 

 



 



Funktionelle Störungen der Stimme 
 

 

 



 
 



Verordnung von Maßnahmen der Ergotherapie
(Muster 18)

1. Die Verordnung erfolgt ausschließlich auf dem vereinbarten Vordruck. Der

Vordruck muss vollständig ausgefüllt werden. In der Verordnung sind die Maß-

nahmen der Ergotherapie eindeutig zu bezeichnen.

Die Indikation für die Verordnung von Maßnahmen der Ergotherapie ergibt sich

nicht aus der Diagnose allein, sondern nur dann, wenn die Schädigung/Funk-

tionsstörung und/oder Fähigkeitsstörung eine Anwendung von Ergotherapie

notwendig machen.

2. Nach einer Erstverordnung gilt jede Verordnung zur Behandlung derselben

Diagnose als Folgeverordnung. Dies gilt auch, wenn sich unter der Behandlung

die Leitsymptomatik ändert und unterschiedliche Maßnahmen der Ergotherapie

zum Einsatz kommen. Sofern ein neuer Regelfall beginnt (vgl. Nr. 5), ist wieder

mit einer Erstverordnung zu beginnen.

Das Feld „Behandlungsbeginn spätest. am“ ist nur auszufüllen, wenn die Be-

handlung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Ausstellung der Verordnung be-

gonnen werden soll.

3. Die Verordnung der Heilmittelerbringung außerhalb der Praxis des Therapeu-

ten, insbesondere in Form eines Hausbesuches, ist ausnahmsweise nur dann

zulässig, wenn der Patient aus medizinischen Gründen den Therapeuten nicht

aufsuchen kann bzw. wenn sie aus medizinischen Gründen zwingend notwen-

dig ist.

4. Maßnahmen der Ergotherapie dürfen bei Kindern dann nicht verordnet wer-

den, wenn an sich störungsbildspezifische heilpädagogische/sonderpäda-gogi-

sche Maßnahmen zur Beeinflussung geboten sind. Sind heilpädagogische oder

sonderpädagogische Maßnahmen nicht durchführbar, dürfen Maßnahmen der

Ergotherapie nicht an deren Stelle verordnet werden. Neben heilpädagogi-

schen Maßnahmen darf die Ergotherapie nur bei entsprechender medizini-

scher Indikation verordnet werden.
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5. Eine Verordnung von Maßnahmen der Ergotherapie im Regelfall liegt dann

vor, wenn die Auswahl zwischen der im jeweiligen Abschnitt des Heilmittelka-

taloges angegebenen Heilmitteln getroffen wird und die dort festgelegte Ver-

ordnungsmenge je Diagnose nicht überschritten wird. Rezidive oder neue Er-

krankungsphasen können die Verordnung von Maßnahmen der Ergotherapie

als erneuten Regelfall auslösen, wenn nach einer kontinuierlichen Heilmittel-

anwendung ein behandlungsfreier Intervall von mehr als 12 Wochen abge-

laufen ist. Heilmittel im Regelfall in der Ergotherapie können verordnet werden

als

- vorrangiges Heilmittel

- optionales Heilmittel

- ergänzendes Heilmittel.

6. Die gleichzeitige Verordnung mehrerer Maßnahmen der Ergotherapie ist nur

dann ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich, wenn durch sie ein thera-

peutisch erforderlicher Synergismus erreicht wird.

7. Bei gegebener Indikation richtet sich die Auswahl der zu verordnenden Maß-

nahmen der Ergotherapie nach dem jeweils therapeutisch im Vordergrund ste-

henden Behandlungsziel.

- Vorrangig soll eine im Heilmittelkatalog als „vorrangiges Heilmittel“ (A)

genannte Maßnahme zur Anwendung kommen.

- Ist dies aus in der Person des Patienten liegenden Gründen nicht mög-

lich, kann alternativ ein im Heilmittelkatalog genanntes „optionales

Heilmittel“ (B) verordnet werden.

- Zusätzlich zu einem „vorrangigen Heilmittel“ (A) oder „optionalen Heil-

mittel“ (B) kann ein im Heilmittelkatalog genanntes „ergänzendes Heil-

mittel“ (C) verordnet werden.

- Liegen bei derselben Diagnose mehrere gleichrangige Schädigun-

gen/Funktionsstörungen/Fähigkeitsstörungen vor, ist dennoch le-

diglich die gleichzeitige Verordnung von maximal zwei Heilmitteln je

Abschnitt des Heilmittelkataloges ggf. mit dem zugehörigen ergänzen-

den Heilmittel zulässig.
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- Die gleichzeitige Verordnung eines „vorrangigen Heilmittels“ (A) und

eines „optionalen Heilmittels“ (B) bei derselben Schädigung ist nicht

zulässig.

- Die gleichzeitige Verordnung von Heilmitteln in der Ergotherapie, Phy-

sikalischen Therapie und Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie ist bei

entsprechender Indikation zulässig.

8. Sofern Einzeltherapie medizinisch nicht zwingend geboten ist, ist wegen grup-

pendynamisch gewünschter Effekte bzw. im Sinne des Wirtschaftlichkeitsge-

botes Gruppentherapie zu verordnen.



Unfall-, Gelenk- und Wiederherstellungschirurgie 
 

 



Angeborene oder früherworbene Hirnschädigungen  
und Entwicklungsstörungen 

 
 

 
 
 



Schädigungen des Gehirns nach Abschluß der Hirnreife 
 

 

 
 



Geistige und psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter 
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